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- Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E)
= Erklärung

Erklärung der deutschen und der österreichischen Delegation

Artikel 11 ist nicht in dem Sinne zu verstehen, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 

strafrechtliche Sanktionen gegen juristische Personen vorzusehen. Vielmehr steht es den 

Mitgliedstaaten frei, zur Umsetzung von Artikel 11 Geldstrafen oder nichtstrafrechtliche Geldbußen 

gegen juristische Personen vorzusehen.
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